ERLÄUTERUNGEN ZUM ABSCHUSSPLAN

Der Abschussplan ist vom Jagdausübungsberechtigten alljährlich bis spätestens 15. März der Bezirksverwaltungsbehörde in fünffacher Ausfertigung vorzulegen.

Beim Ausfüllen der einzelnen Spalten ist folgendes zu beachten:

1. Zu A: Durchgeführter Abschuss im letztvergangenen Jagdjahr (einschließlich Fallwild)

Als Fallwild gilt alles im Jagdjahr gefallene und aufgefundene Wild, das nicht bei der ordnungsgemäßen Jagdausübung einschließlich der Nachsuche zur Strecke gekommen ist (z.B. Winterverluste, von Hunden gerissenes, durch Krankheit, durch Mähen oder im Straßenverkehr verendetes Wild, gewilderte Stücke usw.).

Fallwild ist auf den bewilligten Abschuss anzurechnen (§ 90 Abs. 2 Bgld. Jagdgesetz 2004).

2. Zu B: Beantragter Abschuss

In dieser Spalte ist der Abschuss einzutragen, den der Jagdausübungsberechtigte durchzuführen wünscht.

Der Jagdausübungsberechtigte hat den von ihm gestellten Antrag in Spalte 27 durch seine eigenhändige Unterschrift zu bestätigen.

3. Zu C: Bewilligter Abschuss

Diese Spalte ist vom Jagdausübungsberechtigten frei zu lassen und wird von der Bezirksverwaltungsbehörde ausgefüllt. 

Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den von ihr genehmigten Abschuss zu fertigen und mit ihrem Dienstsiegel in Spalte 27 zu bescheinigen. 

Nur dieser genehmigte Abschuss darf tatsächlich durchgeführt werden.




Klasseneinteilung

Rotwild

Altersklasse I:

Hirsche ab dem vollendeten 10. Lebensjahr

Altersklasse II:

Hirsche im 5., 6., 7., 8., 9. und 10. Lebensjahr

Erlegt werden dürfen:

Kronenlose Hirsche, einseitige Kronenhirsche

Nicht erlegt werden dürfen:

Beidseitige Kronenhirsche

Als Krone gilt jedes Geweih mit mehr als zwei Enden über dem Mittelspross, wobei die Endenanordnung gleichgültig ist.

Als Ende zählt jede Stangenabzweigung ab 4 cm Länge, gemessen vom tiefsten Punkt der inneren Seitenlänge des jeweiligen Endes bis zu dessen Spitze.

Altersklasse III:

Hirsche im 2., 3. und 4. Lebensjahr

Erlegt werden dürfen:

Schmalspießer mit einer Stangenlänge bis 1,5-facher Lauscherhöhe (max. 35 cm), Spießer im 3. und 4. Lebensjahr, Augsprossengabler, Sechser, Achter, kranke oder abnorme Stücke.

Nicht erlegt werden dürfen:
Kronenspießer, Schmalspießer mit einer Stangenlänge von mehr als 1,5-facher Lauscherhöhe (ab 35 cm), Endgabler und mehr als 8-endige Hirsche.

Rehwild

Altersklasse I:

Böcke ab dem vollendeten 2. Lebensjahr

Altersklasse II:

Böcke im 2. Lebensjahr

Damwild

Altersklasse I:

Hirsche ab dem vollendeten 8. Lebensjahr

Altersklasse II:

Hirsche im 5., 6., 7. und 8. Lebensjahr

Altersklasse III:

Hirsche im 2., 3. und 4. Lebensjahr

Muffelwild

Altersklasse I:

Widder ab dem vollendeten 4. Lebensjahr

Altersklasse II:

Widder im 2., 3. und 4. Lebensjahr, wobei nur Stücke erlegt werden sollen, die unter dem Durchschnitt des Lebensraumes liegen
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für das Jagdjahr      


	Eigenjagdgebiet *) 

Genossenschaftsjagdgebiet *) 
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	*) Nichtzutreffendes durchstreichen!                                                                           
	Unterschrift des Jagdpächters, Jagdleiters 
oder Zustellungsbevollmächtigten


	
	Rotwild 
	Rehwild 
	Damwild 
	Muffelwild 
	

	
	Hirsche
	Tiere
	Nachwuchs-

stücke
	Summe 

Rotwild
	Böcke
	Geißen
	Nachwuchs-

stücke
	Summe 

Rehwild
	Hirsche
	Tiere
	Nachwuchs-

stücke
	Summe 

Damwild
	Widder
	Schafe
	Nachwuchs-

stücke
	Summe

Muffelwild
	

	
	I
	II
	III
	insgesamt
	
	
	
	I
	II
	insgesamt
	
	
	
	I
	II
	III
	insgesamt
	
	
	
	I
	II
	insgesamt
	
	
	
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27

	A   Durchgeführter Abschuss 

      im letztvergangenen

      Jagdjahr      
      einschließlich Fallwild
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	    
	   
	   
	   
	   
	   
	    
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	Unterschrift des 

Jagdausübungsberechtigten



	B    Beantragter Abschuss 

       für das Jagdjahr      

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	    
	   
	   
	   
	   
	   
	    
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	    
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	

	C    Bewilligter Abschuss 

       für das Jagdjahr      

	   
	   
	   
	   
	   
	   
	    
	   
	   
	   
	   
	   
	    
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	    
	   
	   
	   
	   
	   
	   
	Genehmigungsdatum und 

Dienstsiegel der 

Bezirksverwaltungsbehörde


Bei Vorkommen von Sika- oder Gamswild ist ein entsprechender Anhang anzufügen.

Als kleinste Planungseinheit gilt beim Rotwild der Hegering. Zur Erreichung eines richtigen Altersklassenaufbaues dürfen bei Hirschen bei der Genehmigung des Abschussplanes in den einzelnen Klassen höchstens folgende Hundertsätze bewilligt werden:

Altersklasse III: 
höchstens 50 v.H.

Altersklasse II: 
höchstens 20 v.H.

Altersklasse I: 
höchstens 30 v.H.

Bei der Abschussgliederung sind folgende Hundertsätze vorzusehen: 

30 v.H. Hirsche
 30 v.H. Tiere 
40 v.H. Nachwuchsstücke

(Empfehlung für Abschuss im Geschlechterverhältnis 1:1)


Zur Erreichung eines richtigen Altersklassenaufbaues beim Rehwild sind bei der Genehmigung des Abschussplanes in den einzelnen Klassen folgende Hundertsätze einzuhalten:

Altersklasse II: 
mindestens 40 v.H.

Altersklasse I: 
höchstens 60 v.H.

Bei der Abschussgliederung sind folgende Hundertsätze vorzusehen: 

33 v.H. Böcke
33 v.H. Geißen 
34 v.H. Nachwuchsstücke 

(Empfehlung für Abschuss im Geschlechterverhältnis 1:1)
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